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AUFGABEN/ VERANTWORTUNGEN
Im Kanton Zürich treffen die Gemeinden die
notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung

in Notlagen TWN). Der Kanton nimmt
die Oberaufsicht wahr und erstellt eine Richtlinie

für die TWN. Die eigentliche Ereignisvorsorge

und -bewältigung sind dem
Bevölkerungsschutz unterstellt. Im kantonalen
TWN-Konzept werden die wesentlichen Aufgaben

und Verantwortungen der Bevölkerung, der
Gemeinden und Wasserversorgungen, des Kantons

und des Bundes wie folgt gegliedert:

Bevölkerung: Die Bevölkerung trifft Massnahmen

für die Selbstvorsorge Notvorrat).

Gemeinden/Wasserversorgungen: Die Gemeinden

und Wasserversorgungen erstellen die
kommunalen TWN-Konzepte. Sie nehmen die für eine
gute Versorgungs- und Betriebssicherheit
notwendigen Ausbauten vor und sorgen dafür,
dass die notwendigen Vorkehrungen für die
Bewältigung von Notlagen getroffen werden.Der
Gemeindeführungsstab übernimmt die
Koordination/Kommunikation zwischen der Gemeinde,

der Wasserversorgung, den Nachbargemeinden,

allfälligen Gruppenwasserversorgungen
und der kantonalen Führungsorganisation.

Kanton: Der Kanton hat die Oberaufsicht über
die Wasserversorgungen. Er berät, koordiniert
und unterstützt die Gemeinden bei der Planung
und dem Vollzug der Massnahmen für die TWN.

Er nimmt zusammen mit den Partnerorganisationen

Einsitz in der kantonalen Führungsorganisation

und berät diese bei der Ereignisvorsorge
und hilft bei der Ereignisbewältigung mit.

Bund: Der Bund erlässt die nötigen
Rechtsgrundlagen und koordiniert bei grossräumigen
Ereignissen.

SZENARIO ERDBEBEN
Erdbeben sind typische Ereignisse, durch
die die Wasserversorgungsanlagen ganz

oder teilweise zerstört werden. Ein Erdbeben

der Intensität VII Europäische Makroseismische

Skala von 1998) kann zu einem Teilausfall

der Wasserversorgung in einer ganzen
Region führen. Das Ausmass der Schäden

hängt von der Intensität des Erdbebens, von

der Bausubstanz und vom Baugrund ab. Vor

allem die Übergänge von festem zu weniger

stabilem Untergrund sind kritisch. Bei
feinkörnigen Böden kann das Phänomen der
Bodenverflüssigung ganze Bauten zum Einsinken

bringen.
Im Kanton Zürich muss gemäss dem
Schweizerischen Erdbebendienst alle 1000 Jahre
mit einem Erdbeben der Intensität von knapp

VII gerechnet werden. Das grösste Schadenpotenzial

besteht in der Stadt Zürich und
deren Umland, wo bei einem 1000-jährigen
Erdbeben ungefähr ein Viertel der Anlagen für
die Wasserversorgung zerstört würden. Etwa

100000 Stadtbewohner müssten Wasser aus

Notbrunnen beschaffen. Für etwa 100000

Menschen in den umliegenden Gemeinden

wäre die Wasserabgabe eingeschränkt.

FÜHRUNGSORGANISATION
Bei Grossereignissen oder Katastrophen

setzt der Regierungsrat die kantonale

Führungsorganisation KFO) zur Koordina¬

tion der fünf Partnerorganisationen Polizei,

Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz und Technische

Betriebe darunter die Wasserversorgung)

ein. Die strategische Führung liegt
beim Regierungsrat, die operative Führung

bei der Kantonspolizei. Zur Bewältigung

einer Katastrophe kann zudem ein Fachstab
ereignisbezogen zusammengestellt werden.

Die Städte Zürich und Winterthur werden in
diese Stäbe miteinbezogen, lösen die Probleme

aber weitgehend selbstständig.
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